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1. Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Planungsgebiet für die Änderungsplanung zum Flächennutzungsplan be-
findet sich am nordöstlichen Stadtrand von Viernheim und umfasst eine 5,3 ha 
große Fläche südlich der Jakob-Beikert-Straße. Im Norden, Süden und Westen 
schließt sich Wohnbebauung der Stadt Viernheim an; im Osten folgen landwirt-
schaftliche Nutzflächen, der Bannholzgraben sowie Aussiedlerhöfe.  
 

 
Lage im Raum 

 
Der Geltungsbereich wird begrenzt 
- im Norden durch einen bestehenden Wirtschaftsweg  
- im Osten  durch eine Versickerungs- und Ausgleichsfläche des be-

stehenden Baugebiets Bannholzgraben 
- im Süden  durch den vorhandenen Wirtschaftsweg östlich der 

Schwester-Paterna-Allee 
- im Westen durch die vorhandene Bebauung entlang der Jakob-

Beikert-Straße   
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus der Plan-
zeichnung. 
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1. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Flächennutzungs-

planänderung 
Die Stadt Viernheim unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken 
für eine Wohnbebauung, die gegenwärtig noch im Bereich bestehender Bauge-
biete gedeckt werden kann. Es ist jedoch absehbar, dass diese Baugebiete 
zeitnah gefüllt sein werden.  
Die Stadt Viernheim beabsichtigt daher die Ausweisung weiterer Wohnbauflä-
chen. Die bislang im Flächennutzungsplan hierfür noch dargestellten Wohnbau-
flächen im Westen der Stadt können jedoch in Teilbereichen aufgrund noch be-
stehender konkurrierender Nutzungsansprüche nicht zeitnah umgesetzt wer-
den. Daher wird eine Neuausweisung von Flächen erforderlich.   
Die Stadt Viernheim beabsichtigt daher, das bestehende Wohngebiet „Bann-
holzgraben“ am östlichen Stadtrand zu erweitern. 
Planungsrechtlich befindet sich die Fläche im Außenbereich. Zur planungs-
rechtlichen Absicherung einer möglichen künftigen Wohnbauentwicklung wird 
daher in einem ersten Schritt eine Änderung des Flächennutzungsplanes erfor-
derlich.  
 

2. Erforderlichkeit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sollen landwirtschaftlich oder als Wald genutzte 
Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet 
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
Durch die Erweiterung des Baugebiets Bannholzgraben kommt es zu einer In-
anspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen in einer Größenordnung von ca. 
5,3 ha. Betroffen sind Flächen, die aufgrund ihrer natürlichen Bodeneigenschaf-
ten und Grundwasserverhältnisse gut für eine den heutigen betrieblichen Anfor-
derungen genügende landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind. 

 
Innerhalb der bereits bestehenden Neubaugebiete sowie in der sonstigen Orts-
lage von Viernheim sind zwar einige Baulücken vorhanden. Diese Grundstücke 
befinden sich jedoch in privatem Eigentum und stehen daher allenfalls zu einem 
geringen Teil zur Deckung der bestehenden Baulandnachfrage zur Verfügung. 
Die Stadt hat hier keine Möglichkeit, über das private Eigentum zu verfügen und 
diese Baulandreserve zu mobilisieren. Im „Stadtentwicklungskonzept Wohnen 
und Gewerbe STEK Viernheim 2030“ (Georg Consulting, August 2017) wird von 
einer möglichen Bedarfsdeckung durch die Nutzung von Baulücken von ca. 2,6 
ha ausgegangen.   
Die Beschaffung von Bauland durch die Nachverdichtung im Bestand sowie die 
Erschließung von einzelnen bisher unbebauten Blockinnenbereichen ist eben-
falls stark von den Interessen der jeweiligen Eigentümer abhängig, was dazu 
führt, dass diese Baulandreserven ebenfalls nicht kurzfristig mit den Mitteln der 
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Gemeinde mobilisiert werden können. Im „Stadtentwicklungskonzept Wohnen 
und Gewerbe STEK Viernheim 2030“ (Georg Consulting, August 2017) wird von 
einer möglichen Bedarfsdeckung durch die Nachversdichtung und der Nutzung 
von Brachflächen von ca. 3,1 ha ausgegangen.   
Somit kann der aktuelle Bedarf an Wohnbaugrundstücken allein durch die eher 
kleinflächigen Maßnahmen zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden. 
Alle an den Siedlungsrand von Viernheim angrenzenden und für eine Sied-
lungserweiterung in Frage kommenden Flächen zeigen sich als landwirtschaftli-
che Nutzfläche, so dass im Außenbereich keine Möglichkeit besteht, Bauland-
flächen auszuweisen, ohne dafür landwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu 
nehmen. 

Auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen kann nach Ansicht der 
Stadt Viernheim daher nicht verzichtet werden. 
 

3. Vorgaben übergeordneter Planungen 
3.1. Regionalplan Südhessen 

Vorgaben zur Siedlungsentwicklung 
Der Regionalplan Südhessen enthält folgende Zielvorgaben zur Siedlungsent-
wicklung: 
Z3.4.1-3: Die bauleitplanerische Ausweisung von Wohn-, gemischten Bauflä-

chen und Sonderbauflächen sowie dazugehörenden kleineren gewerblichen 
Bauflächen hat innerhalb der in der Karte ausgewiesenen "Vorranggebiete 
Siedlung, Bestand und Planung" stattzufinden. (…) 

Z3.4.1-4: Bei der Inanspruchnahme von Flächen für Wohnsiedlungszwecke 
stellen die dem maximalen Bedarf der Städte und Gemeinden entsprechen-
den Flächenwerte der Tabelle 1 die Obergrenze dar. (….) Der Bedarf ist vor-
rangig im zentralen Ortsteil innerhalb der "Vorranggebiete Siedlung, Be-
stand" sowie in den ausgewiesenen "Vorranggebieten Siedlung, Planung" zu 
decken. Eine Eigenentwicklung ist aber auch in nichtzentralen Ortsteilen 
möglich. Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Entwicklung neuer Sied-
lungsgebiete haben.  

Z3.4.1-9: Im Rahmen der Bauleitplanung sind für die verschiedenen Siedlungs-
typen die nachfolgenden Dichtevorgaben, bezogen auf Bruttowohnbauland, 
einzuhalten:  
• im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten je ha,  
• in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 Wohneinheiten 

je ha,  
• im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-

Haltepunkte 45 bis 60 Wohneinheiten je ha,  
• im Großstadtbereich mindestens 60 Wohneinheiten je ha. 

 
Der für die Siedlungsentwicklung in den Jahren 2002 – 2020 maßgebende Flä-
chenwert beträgt für Viernheim 58 ha. Als neue Wohnbaufläche wurde in die-
sem Zeitraum nur das Baugebiet „Schmittsberg II“ mit 5,2 ha realisiert. In dem 
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im Jahr 2002 bereits erschlossenen Baugebiet „Bannholzgraben“ wurden im 
Zeitraum bis 2012 ca. 2 ha Wohnbaufläche vermarktet. Auf regionalplanerischer 
Ebene relevante Innenentwicklungen durch Umnutzung von Gewerbeflächen in 
Wohnbauflächen oder durch Nachverdichtungen ergaben sich seit 2002 nicht. 
Somit ergeben sich nur ca. 7,2 ha Wohnbaufläche, mit denen bislang dem regi-
onalplanerischen zugestandenen Bedarf Rechnung getragen wurde.  
 
Flächenbezogene Aussagen 
Im Regionalplan Südhessen ist das Planungsgebiet in einem kleinen Teil als 
geplante Siedlungsfläche enthalten. Überwiegend ist dem Plangebiet jedoch 
keine konkrete Nutzung zugewiesen („Weißfläche“). Mit dieser Flächendarstel-
lung ist keine raumordnerische Zielaussage verbunden. Der Ausweisung der 
Fläche als Wohnbaufläche stehen damit keine flächenbezogenen Ziele der 
Raumordnung entgegen. Allerdings liegt die Voraussetzung der Darstellung der 
Fläche als "Vorranggebiete Siedlung, Bestand und Planung" nicht vor. Insofern 
passt sich die Planung nur auf einer kleinen Teilfläche an die Ziele der Raum-
ordnung an. 
 

  
Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen 
 
 

3.2. Einheitlicher Regionalplan 
Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar besitzt im hessischen Teilraum nur 
einen Vorschlagscharakter. Er bildet allerdings die inhaltliche Grundlage für die 
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Aufstellung des Regionalplans Südhessen; der Planinhalt ist im Rahmen eines 
Regionalplanaufstellungs- oder Änderungsverfahrens zu berücksichtigen.  
Das Planungsgebiet ist dort als Wohnbaufläche in Planung dargestellt.  
 

  
Ausschnitt aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, Stand Vorlage zur Genehmigung 

 
3.3. Schutzgebiete 

Im Bereich des Planungsgebietes bestehen weder naturschutzrechtliche noch  
denkmalrechtliche Schutzgebiete.  
Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III B des 
durch Verordnung vom 25.05.2009 festgesetzten Wasserschutzgebiets zum 
Schutz der Wassergewinnungsanlage „Mannheim Käfertaler Wald“. Die 
Rechtsverordnung enthält umfangreiche Verbote unter anderem zur Tierhaltung 
und landwirtschaftlichen Nutzung – insbesondere zur Verwendung von Dünge-, 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln –, zum Umgang und zur 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie zu baulichen und sonstigen 
möglicherweise grundwassergefährdenden Nutzungen. 
Aus der Rechtsverordnung ergeben sich jedoch keine grundlegenden Restrikti-
onen für die bestehende Nutzung des Planungsgebiets durch ein Wohngebiet. 
Die Lage in einem Wasserschutzgebiet steht der Änderung des Flächennut-
zungsplans somit nicht entgegen.  
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3.4. Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan der Stadt Viernheim aus dem Jahr 1976 sind das 
Plangebiet selbst sowie die nördlich, südlich und westlich angrenzenden Flä-
chen als Gewerbeflächen dargestellt. Im Osten grenzen landwirtschaftliche Flä-
chen an.  
 
In den Jahren 1997 und 2000 wurden mit der 11. und 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes die Gewerbeflächen teilweise in Wohnbauflächen umge-
wandelt, um die Entwicklungsmaßnahme Bannholzgraben ermöglichen zu kön-
nen.  
 

 
Bisherige Darstellung des Planungsgebietes im Flächennutzungsplan  
 
Das Planungsgebiet selbst ist seither, wie die angrenzenden Flächen, als Flä-
che für die Landwirtschaft dargestellt.  
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4. Planung 
4.1. Änderung der Darstellung 

Die Änderung des Flächennutzungsplans hat eine Umwandlung der Flächen-
darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in eine „Wohnbaufläche“ zum Inhalt. 
Auf Grundlage der Planung ergibt sich folgende Änderung der Flächenauftei-
lung: 
 

 FNP Darstellung Be-
stand 

FNP-Darstellung 
geplant 

Fläche für die Landwirtschaft 5,3 ha -- 
Wohnbaufläche -- 5,3 ha 

 
Die Erforderlichkeit für die Änderung der Darstellung im Flächennutzungsplan 
ergibt sich aus der stetigen Wohnbaulandnachfrage in Viernheim, der im Innen-
bereich nicht angemessen Rechnung getragen werden kann.  
Die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung im Innenbereich wurden im „Stadtent-
wicklungskonzept Wohnen und Gewerbe STEK Viernheim 2030“ (Georg Con-
sulting, August 2017) eingehend untersucht. Innerhalb der bereits bestehenden 
Neubaugebiete sowie in der sonstigen Ortslage von Viernheim sind zwar einige 
Baulücken vorhanden. Diese Grundstücke befinden sich jedoch in privatem Ei-
gentum. Da die jeweiligen Eigentümer offensichtlich nicht zum Verkauf der Flä-
chen bereit sind und auch der Eigenbedarf der Eigentümer bisher nicht zur Be-
bauung der Flächen geführt hat, stehen diese Flächen derzeit allenfalls zu ei-
nem geringen Teil zur Deckung der bestehenden Baulandnachfrage zur Verfü-
gung. Die Stadt hat hier keine Möglichkeit, über das private Eigentum zu verfü-
gen und diese Baulandreserve zu mobilisieren. 
Die Beschaffung von Bauland durch die Nachverdichtung im Bestand sowie die 
Erschließung von einzelnen bisher unbebauten Blockinnenbereichen ist eben-
falls stark von den Interessen der jeweiligen Eigentümer abhängig, was dazu 
führt, dass diese Baulandreserven ebenfalls nicht kurzfristig mit den Mitteln der 
Gemeinde mobilisiert werden können. Darüber hinaus kann der aktuelle Bedarf 
an Wohnbaugrundstücken allein durch diese eher kleinflächigen Maßnahmen 
zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden. 
Im „Stadtentwicklungskonzept Wohnen und Gewerbe STEK Viernheim 2030“ 
(Georg Consulting, August 2017)  wurde im Ergebnis von einer möglichen Be-
darfsdeckung durch die Nutzung von Baulücken von ca. 2,6 ha ausgegangen.  
Durch eine Nachverdichtung und der Nutzung von Brachflächen kann eine Be-
darfsdeckung von ca. 3,1 ha erreicht werden.  
Somit kann der aktuelle Bedarf an Wohnbaugrundstücken allein durch die eher 
kleinflächigen Maßnahmen zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden. 
 
Die vorgesehen Fläche ist zugleich für eine Ausweitung der Wohnsiedlungsflä-
chen geeignet, da sie auf zwei Seiten an das bestehende Wohngebiet Bann-
holzgraben abschließt und somit eine harmonische Integration in den Sied-
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lungskörper gewährleistet werden kann. Zugleich sind im  bestehenden Bauge-
biet wesentliche infrastrukturelle Voraussetzungen für eine Siedlungsentwick-
lung wie etwa ein Kindergarten sowie eine Nahverkehrsanbindung gegeben. 
 

4.2. Verkehrserschließung 
Die Verkehrserschließung kann durch die westlich angrenzenden Straßen 
Schwester-Paterna-Allee, Gebrüder-Grimm-Allee sowie Michael-Ende-Weg er-
schlossen werden. 
Zur Prüfung, ob die bestehenden Erschließungsansätze ausreichend sind, wur-
de ein Verkehrsgutachten „Erweiterung Bannholzgraben“ beim Büro Prof. Dr.-
Ing. Jörg von Mörner, Darmstadt, April 2017, eingeholt. Dieses Gutachten 
kommt zu folgenden Ergebnissen: 
„Realistisch erscheinen unter Berücksichtigung allgemein nutzbarer Flächen 
und der Erschließung 600…650 Einwohner.  
Die Verkehrsberechnungen ergeben im „worst case“ 800…1.400 Kfz-
Bewegungen pro Tag bzw. 80…140 Kfz-Bewegungen in der Spitzenstunde. 
Analog der umliegenden Wohnquartiere wird eine Orientierung zu 1/3 in Rich-
tung Innenstadt (Nordwest) und zu 2/3 in Richtung Süd (L3111/A659) ange-
nommen.  
Für die Erschließung (Anbindung an das bestehende Netz) werden zwei Varian-
ten entwickelt. Die Basisvariante ist über Dina-Weißmann-Allee und Michael-
Ende-Weg direkt mit dem bestehenden Netz verknüpft. Die Mehrbelastungen 
der einzelnen Verbindungen in Höhe von bis zu 100 Kfz in der Spitzenstunde 
sind nach RASt 06 mit dem Umfeld verträglich abzuwickeln. Auch der verkehrs-
rechtlich als Verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesene Michael-Ende-Weg 
kann dieses Verkehrsaufkommen (in der Summe weniger als 150 Kfz/h) im 
Querschnitt aufnehmen.  
Alternativ könnte eine in Richtung Südost orientierte Verknüpfung zur Straße 
Am-Alten-Weinheimer-Weg/Walter-Gropius-Allee die Umsetzbarkeit des ge-
samten Bauvorhabens erleichtern (grobe Baukostenschätzung 450-500.000€ 
Straße plus 150-200.000 Kanal). 
Grundsätzlich kann das Baugebiet „Bannholzgraben“ verträglich an das beste-
hende Netz angeschlossen werden; bei der inneren Erschließung ist die Ver-
netzung zu Bestand und zur Landschaft insbesondere für den Fuß- und Rad-
verkehr zu berücksichtigen.“ (von Mörner, Darmstadt, April 2017, S. 7). 
 
Die abschließende Planung der Erschließung bleibt dem Bebauungsplanverfah-
ren vorbehalten. Auch beim Neubau einer Verbindungsspange zum Alten 
Weinheimer weg  ergibt sich im Flächennutzungsplan kein Darstellungserfor-
dernis. 

 
4.3. Ver- und Entsorgung 

Die geplante Wohnbaufläche kann in Hinblick auf die Ver- und Entsorgung aus-
reichend erschlossen werden. Darstellungserfordernisse im Flächennutzungs-
plan ergeben sich nicht.  
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5. Grünordnung, 
5.1. Eingriffe in Natur und Landschaft 

Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
Das Plangebiet stellt sich derzeit hauptsächlich als ausgeräumte intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Fläche dar. Lediglich südlich und östlich an das Plange-
biet angrenzend befinden sich Grünflächen, die mit älteren Obstbäumen und 
extensiver Nutzung einen höheren ökologischen Wert besitzt und damit heimi-
schen Vogelarten und den typischen Arten des Siedlungsrandes und der offe-
nen Feldflur Unterschlupf und Lebensraum bietet. 
Durch die geplante Ausweisung als Wohnbaufläche kommt es zu einer Um-
wandlung bisheriger Freiflächen in Bauflächen in einer Größenordnung von 5,3 
ha bisher intensiv genutztes Ackerland. Bei einem angenommenen Verkehrs-
flächenanteil von 15 %, einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer zulässigen 
Überschreitung von 50 % für Nebenanlagen und Stellplätze sowie bei einem 
Anteil übergeordneter Grünflächen von 15 %  kommt es zu einer Versiegelung 
von bis zu ca. 3,0 ha. Für diese zusätzliche Versiegelung sowie die damit ein-
hergehenden Beeinträchtigungen der Landschaftspotenziale ist ein Ausgleich 
zu erbringen. 
Der Flächennutzungsplan bietet mit seinen landespflegerischen Darstellungen 
ausreichend Raum zur Umsetzung möglicher Ausgleichsmaßnahmen. Eine ge-
zielte Fixierung im Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich. Die genaue Bi-
lanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Festlegung der er-
forderlichen Ausgleichsmaßnahmen kann dem noch aufzustellenden Bebau-
ungsplan vorbehalten bleiben.  
 

5.2. Artenschutz 
Für das Planungsgebiet ist angesichts der bestehenden unversiegelten Freiflä-
chen anzunehmen, dass besonders geschützte Arten bzw. streng geschützte 
Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, 
werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßge-
bend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten für die besonders ge-
schützten Arten umfassende Zugriffsverbote. 
Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten 
die Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten 
gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot und 
das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem in 
diesem Fall nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
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Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Ar-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Zur Prüfung der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange wurde ein arten-
schutzrechtliches Gutachten beauftragt. Gemäß dem „Artenschutzkurzbericht 
zum Bebauungsplan "Erweiterung Wohnbebauung Bannholzgraben" in der 
Stadt Viernheim“, erstellt im Juni 2017 durch das Büro ÖKOPLANUNG, handelt 
es sich bei den anwesenden Vogelarten „zum großen Teil um regelmäßige 
Gäste aus der unmittelbaren bis mittelbaren Nachbarschaft. Brutvögel waren 
auf der Fläche nicht vorhanden. (…) Säugetiere können zwar mit einigen streng 
geschützten Fledermausarten bei der abendlich/nächtlichen Nahrungssuche 
vorhanden sein, Fledermaus-Quartiere bietet das VG ggf. höchstens mit einem 
Siloturm am Südwestrand. Der ist verschlossen und konnte nicht in Augen-
schein genommen werden. Feldhamsterbaue sind keine vorhanden. Lediglich 
ein Feldhase besuchte hin und wieder das Areal. Reptilien und Amphibien wa-
ren ebenfalls nicht anzutreffen. Aus der Klasse der Insekten und sonstigen Wir-
bellosen, ist auf diesem großen Ackerareal für FFH-Anhang-IV-Arten keinerlei 
Eignung vorhanden.“ (Ökoplanung, Juni 2017, S. 5). 
 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten 
kann somit bei Umsetzung der Planung nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
ausgeschlossen werden. 
Angesichts der bestehenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Pla-
nungsgebiet und seinem Umfeld ist gewährleistet, dass selbst bei Vorkommen 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten streng geschützter Arten im Falle der er 
Zerstörung die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden wird. Ebenso 
ist eine Störung, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lo-
kalen Population einer Art führen könnte, angesichts der vorhandenen Biotop-
strukturen im Planungsgebiet sowie im Umfeld auszuschließen.  
 
Eine indirekte erhebliche Störung mit einer Verschlechterung der lokalen Popu-
lations-Erhaltungszustände von Arten des Umfeldes - insbesondere bei 
schlechten bis unzureichenden Erhaltungszuständen (z.B. für Bluthänflinge, 
Feldsperling, Kuckuck, Türken- und Turteltaube) ist dennoch bei einem Wohn-
bauvorhaben relevant, da damit zu rechnen ist, dass ein erhebliches Belas-
tungspotenzial auf störanfällige Vogelarten durch Haustiere, Hunde und Katzen 
zu erwarten ist. Dies Belastungspotenzial ist jedoch angesichts der bereits be-
stehenden Wohnbebauung schon heute vorhanden. Weiterhin kann möglichen 
Auswirkungen im Bebauungsplan durch Ausweisung von Randgrünstreifen als 
Pufferzonen begegnet werden.  
Artenschutzrechtliche Belange können daher nicht so weitgehend betroffen 
sein, dass der Vollzug einer Änderung des Flächennutzungsplans an arten-
schutzrechtlichen Verboten scheitern könnte.  
Da die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ohnehin erst zum Zeitpunkt der 
Umsetzung von Vorhaben anzuwenden sind, kann die Abarbeitung einer mögli-
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chen artenschutzrechtlichen Thematik im Einzelgenehmigungsverfahren erfol-
gen.  
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6. Umweltbericht  
6.1. Beschreibung der Planung 
6.1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Viernheim unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrundstü-
cken für eine Wohnbebauung, die gegenwärtig noch im Bereich bestehender 
Baugebiete gedeckt werden kann. Es ist jedoch absehbar, dass diese Bauge-
biete zeitnah gefüllt sein werden.  
Die Stadt Viernheim beabsichtigt daher die Ausweisung weiterer Wohnbauflä-
chen. Die bislang im Flächennutzungsplan hierfür noch dargestellten Wohn-
bauflächen im Westen der Stadt können jedoch in Teilbereichen aufgrund 
noch bestehender konkurrierender Nutzungsansprüche nicht zeitnah umge-
setzt werden. Daher wird eine Neuausweisung von Flächen erforderlich.   
Die Stadt Viernheim beabsichtigt daher, das bestehende Wohngebiet „Bann-
holzgraben“ am östlichen Stadtrand zu erweitern.  


6.1.2. Lage und Kurzcharakteristik des Planungsgebiets 
Das Planungsgebiet für die Änderungsplanung zum Flächennutzungsplan be-
findet sich am nordöstlichen Stadtrand von Viernheim und umfasst eine 5,3 ha 
große Fläche südlich der Jakob-Beikert-Straße. Im Norden, Süden und Wes-
ten schließt sich Wohnbebauung der Stadt Viernheim an; im Osten folgen 
landwirtschaftliche Nutzflächen und Aussiedler sowie der Bannholzgraben.  
Der Geltungsbereich wird begrenzt 
- im Norden durch einen bestehenden Wirtschaftsweg  
- im Osten  durch eine Versickerungs- und Ausgleichsfläche des be-

stehenden Baugebiets Bannholzgraben 
- im Süden  durch den vorhandenen Wirtschaftsweg östlich der 

Schwester-Paterna-Allee 
- im Westen durch die vorhandene Bebauung entlang der Jakob-

Beikert-Straße   
Das Planungsgebiet stellt sich als intensiv landwirtschaftlich genutzt, ebene 
Fläche dar.  


6.1.3. Ziele und Inhalte der Flächennutzungsplan-Änderung 
Im Planungsgebiet sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
verdichtete Wohnbebauung mit einer Mischung aus Ein-, Zwei- und Mehrfami-
lienhäusern in Form von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern geschaffen wer-
den. Hierzu wird parallel zur Aufstellung eines Bebauungsplans auch eine Än-
derung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans ist eine Umwandlung 
der Flächendarstellung im Flächennutzungsplan von „Fläche für die Landwirt-
schaft“ in eine „Wohnbaufläche“ vorgesehen. 
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6.1.4. Flächenbedarf der Planung 
Durch die Änderung der Flächendarstellung ergeben sich folgende Änderun-
gen der beabsichtigten Flächennutzungen: 

 
 FNP Darstellung Be-

stand 
FNP-Darstellung 
geplant 

Fläche für die Landwirtschaft 5,3 ha -- 
Wohnbaufläche -- 5,3 ha 

 
Durch die geplante Ausweisung als Wohnbaufläche kommt es zu einer Um-
wandlung bisheriger Freiflächen in Bauflächen in einer Größenordnung von 
5,3 ha bisher intensiv genutztes Ackerland. Bei einem angenommenen Ver-
kehrsflächenanteil von 15 %, einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer zuläs-
sigen Überschreitung von 50 % für Nebenanlagen und Stellplätze sowie bei 
einem Anteil übergeordneter Grünflächen von 15 %  kommt es zu einer Ver-
siegelung von bis zu ca. 3,0 ha. 
 

6.2. Übergeordnete Vorgaben 
6.2.1. Fachgesetzlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans sind folgende in einschlägigen 
Fachgesetzen festgelegten Ziele des Umweltschutzes maßgebend: 
 
Naturschutzrecht 
Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
im Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft so 
zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen 
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-
tionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
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Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestal-
tet ist.  
 
Artenschutzrecht 
Für das Planungsgebiet ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders 
geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in 
den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesna-
turschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zu-
griffsverbote.  
Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbo-
te allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vor-
haben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutz-
richtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist 
bislang nicht erlassen).  
Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet 
ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans im Rahmen der Eingriffsrege-
lung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 
Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage 
der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 
Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen 
Vogelarten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen 
(einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 
 
Wasserrecht 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz des Bundes sind Gewässer insbesondere in 
ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern. Wei-
terhin sind an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und 
schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch 
Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen 
Hochwasserfolgen vorzubeugen. 
Niederschlagswasser soll gemäß § 55 WHG „ortsnah versickert, verrieselt o-
der direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser 
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in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen.“ 
 
Immissionsschutzrecht 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädli-
cher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.  
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 
ausgehende Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz der 
angrenzenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebietes 
herrschen. 
 

6.2.2. Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan 
Der Landschaftsplan der Stadt Viernheim wurde von der BMH Planungsge-
sellschaft mbH erstellt und am 09.03.2012 von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen. 
Aus dem Maßnahmenplan ergeben sich für das Planungsgebiet keine konkre-
ten Entwicklungszielsetzungen. Das stadtbedeutsame lokale Windsystem im 
Zuge der Grünachse des bestehenden Baugebiets Bannholzgraben ist jedoch 
zu sichern.  
 

 
Auszug aus dem Maßnahmenplan, Landschaftsplan der Stadt Viernheim (BMH Planungsge-
sellschaft mbH, März 2012) 
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6.2.3. Fachrechtliche Unterschutzstellungen 

Naturschutz 
Im Bereich des Planungsgebietes bestehen weder naturschutzrechtliche noch  
denkmalrechtliche Schutzgebiete.  
 
Wasserrecht 
Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III B des 
durch Verordnung vom 25.05.2009 festgesetzten Wasserschutzgebiets zum 
Schutz der Wassergewinnungsanlage „Mannheim Käfertaler Wald“. Die 
Rechtsverordnung enthält umfangreiche Verbote unter anderem zur Tierhal-
tung und landwirtschaftlichen Nutzung – insbesondere zur Verwendung von 
Dünge-, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln –, zum Umgang 
und zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie zu baulichen und 
sonstigen möglicherweise grundwassergefährdenden Nutzungen. 
Aus der Rechtsverordnung ergeben sich jedoch keine grundlegenden Restrik-
tionen für die bestehende Nutzung des Planungsgebiets durch ein Wohnge-
biet. Die Lage in einem Wasserschutzgebiet steht der Änderung des Flächen-
nutzungsplans somit nicht entgegen.  
 

6.3. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 
6.3.1. Beschreibung des Untersuchungsrahmens 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungs-
plans werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.  
 

6.3.2. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 
Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Plangebietes ist allgemein mit 
folgenden Wirkfaktoren zu rechnen:  
Baubedingte Wirkungen  
Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden 
Baustellentätigkeiten und deren Flächeninanspruchnahme im Zuge der Her-
stellung der baulichen Anlagen (Gebäude und Infrastrukturen). Sie wirken für 
eine begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).  
 Neuordnung und Baureifmachung der Flächen für die künftige bauliche 

Nutzung  
 Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Lagern 

von Baumaterial/-geräten, Baustraßen, Inanspruchnahme bestehender 
Wegebeziehungen, Leitungsverlegungen  

 Abbau, Transport, Lagerung, und Durchmischung von Boden  
 Bodenverdichtung durch Baumaschinen (Erschütterungen, Vibrationen, 

Befahrung von Flächen  
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 Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen  
 Unfallgefahren  


Anlagenbedingte Wirkungen  
Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst 
(zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) 
und wirken dauerhaft.  
 Flächeninanspruchnahme durch Verkehrsflächen, Gebäude und Neben-

anlagen 
 Verkleinerung von Lebens- und Landschaftsbildräumen, Frisch- und Kalt-

luftentstehungsflächen  
 Veränderung des Wasserhaushalts (veränderter Oberflächenabfluss)  


Betriebsbedingte Wirkungen  
Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen 
aus (zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für 
die Dauer der Nutzung.  
 Zunahme Geräusche/ Lärm durch Verkehr  
 Schadstoffimmissionen durch Heizen, Verkehr  
 Lichtimmissionen und visuelle Effekte durch Verkehr  
 Erhöhter Nutzungsdruck auf Naherholungsflächen  
 

6.4. Beschreibung und Bewertung des Umweltzustands 
Die Beschreibung und Bewertung des Umweltzustand basiert im Wesentlichen 
auf den Ergebnissen des Landschaftsplans der Stadt Viernheim (BMH Pla-
nungsgesellschaft mbH, März 2012) sowie der artenschutzrechtlichen Unter-
suchung zum Baugebiet Ökoplanung, Juni 2017). 
 

6.4.1. Naturräumliche Gliederung 
Naturräumlich zählt das Gebiet zur „nördlichen Oberrhein-Niederung“ in der 
Haupteinheit "Hessische Rheinebene". Das Planungsgebiet liegt in der Un-
tereinheit „Viernheim-Käfertaler Sand“. Diese erfasst die der Niederterrasse 
des Rheins auflagernden Flugsandfelder und Binnendünenzüge sowie ebene, 
schwach reliefierte Dünenausläufer und Flugsandfelder östlich der Binnendü-
nen.  
  

6.4.2. Geologie und Relief 
Die geologischen Gegebenheiten im Planungsgebiet sind durch den Graben-
bruch des Oberrheingrabens und die diesen Grabenbruch füllenden Sedimen-
te geprägt. Oberflächennah befinden sich quartäre Ablagerungen des Rheins 
bzw. des Neckars.  
Die Fläche des Planungsgebiets stellt sich als weitestgehend eben dar. 
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6.4.3. Schutzgut Boden 

Die Böden im Planungsgebiet bestehen gemäß Landschaftsplan aus Hochflut-
lehm. Als Bodenart ist podsoliger Pseudogley-Gley angegeben. 
Die Flächen weisen laut Landschaftsplan eine gute Eignung für Grünland auf. 
Das Ausgleichsvermögen im Wasserkreislauf, das Filter- und Puffervermögen 
für Schadstoffe sowie die Bedeutung für die natürliche Vegetation sind gering. 
  
Altlasten  
wird nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung ergänzt. 
 
Kampfmittel  
Innerhalb des Stadtgebiets von Viernheim muss grundsätzlich mit dem Vor-
handensein von Kampfmitteln gerechnet werden. Nähere Angaben werden 
nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung ergänzt. 
 

6.4.4. Schutzgut Wasser 
In der Umgebung des Plangebiets sind keine Oberflächengewässer vorhan-
den. 
Der Flurabstand des Grundwassers ist im Landschaftsplan für den Zeitpunkt 
Oktober 2008 mit  2 – 4 m angegeben. Der Flurabstand des Grundwassers 
unterliegt jedoch starken Schwankungen. Dem Boden kommt nur eine geringe 
Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf zu. 
Aus der Verbindung der geringen Filtereigenschaften des Bodens und dem 
geringen Speichervermögen ergibt sich laut Landschaftsplan eine große geo-
logisch bedingte Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers.  
Das Planungsgebiet ist Bestandteil des großflächigen Wasserschutzgebietes 
zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsan-
lage „Mannheim-Käfertal“ und befindet sich dort in der Wasserschutzgebiets-
zone III B.  
 

6.4.5. Schutzgut Klima 
Das Klima im Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk des mittleren Ober-
rheingrabens zuzurechnen und zeichnet sich das Planungsgebiet durch milde 
Winter und warme Sommer aus. 
Eine klimatische Vorbelastung ergibt sich aus der Lage in der Rheinebene und 
den damit verbundenen austauscharmen und windschwachen Wetterlagen. 
Die Vertikalzirkulation wird dabei durch warme Luftschichten in geringer Höhe 
der Atmosphäre unterbunden, was zu drückender Schwüle im Sommer und 
Inversionslagen im Herbst und Winter führt. Entsprechend bedeutsam sind 
daher Abkühlungsflächen, die das Lokalklima positiv beeinflussen.  
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Das Planungsgebiet grenzt laut Landschaftsplan an großräumige Kalt- und 
Frischluftentstehungsflächen. Der Fläche selbst wird jedoch keine Funktion als 
klimatischer Ausgleichsraum zugemessen. 
 

6.4.6. Schutzgut Arten- und Biotoppotential 
Zur Prüfung der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange wurde ein arten-
schutzrechtliches Gutachten „Artenschutzkurzbericht zum Bebauungsplan 
"Erweiterung Wohnbebauung Bannholzgraben" in der Stadt Viernheim“, er-
stellt im Juni 2017 durch das Büro ÖKOPLANUNG, beauftragt. Als Grundlage 
für die artenschutzrechtliche Bewertung erfolgte eine Erfassung der vorhan-
denen Fauna in insgesamt 6 Begehungen. Dabei ergaben sich folgende Er-
gebnisse: 
 
Vögel 
Bei den kartierten Vogelarten handelt es sich zum großen Teil um regelmäßi-
ge Gäste aus der unmittelbaren bis mittelbaren Nachbarschaft, vor allem aus 
den nördlich und östlich angrenzenden Gehölzstrukturen.  
 
Säugetiere 
Säugetiere können zwar mit einigen streng geschützten Fledermausarten bei 
der abendlich/nächtlichen Nahrungssuche vorhanden sein, Fledermaus-
Quartiere bietet das VG ggf. höchstens mit einem Siloturm am Südwestrand. 
Der ist verschlossen und konnte nicht in Augenschein genommen werden. 
Feldhamsterbaue sind keine vorhanden. Lediglich ein Feldhase besuchte hin 
und wieder das Areal.  
 
Reptilien und Amphibien 
Reptilien und Amphibien waren ebenfalls nicht anzutreffen. Aus der Klasse 
der Insekten und sonstigen Wirbellosen, ist auf diesem großen Ackerareal für 
FFH-Anhang-IV-Arten keinerlei Eignung vorhanden. 
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Vogelarten im Planungsgebiet. Aus: Ökoplanung, Juni 2017, S. 2 
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6.4.7. Schutzgut Landschaftsbild 
Landschaftliche Einbindung 
Das Planungsgebiet selbst stellt sich als ausgeräumte Agrarflur dar. Durch die 
östlich angrenzenden Versickerungs- und Ausgleichsflächen, den nördliche 
folgenden Bannholzgraben und den begrünten Rand des Baugebiets Bann-
holzgraben ist die Fläche dennoch in eine vielfältig gestaltete Kulturlandschaft 
eigebunden. 
 
Prägende Vegetationsstrukturen 
Prägende Vegetationsstrukturen sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  
 
Sichtbeziehungen 
Es bestehen großräumige Sichtbeziehungen zur Bergstraße und zum Oden-
wald. Kleinräumig ist die Sichtbeziehung in die Grünachsen des bestehenden 
Baugebiets Bannholzgraben bedeutsam. 
 

6.4.8. Schutzgut Mensch und Erholung 
Schutzwürdigkeit der bestehenden Nutzungen 
Im Plangebiet befinden sich keine immissionsschutzrechtlich schutzwürdigen 
Nutzungen.  
 
Vorbelastung Schall 
Eine relevante Vorbelastung durch Verkehrslärmimmissionen liegt nicht vor. 
Ob eine Vorbelastung durch Emissionen der nordöstlich gelegenen landwirt-
schaftlichen Aussiedlungen besteht ist im weiteren Verfahren zu klären. 
 
Vorbelastung Luftschadstoffimmissionen  
Das Planungsgebiet unterliegt keiner über das im bebauten Gebiet von Viern-
heim ohnehin bestehende Maß hinausgehenden besonderen Luftschadstoff-
belastung. Gewerbebetriebe mit relevanten Luftschadstoffemissionen sind in 
der näheren Umgebung nicht vorhanden. 
 
Vorbelastung Geruch 
Ob eine Vorbelastung durch Geruchsemissionen der nordöstlich gelegenen 
landwirtschaftlichen Aussiedlungen mit ihrer Pferdehaltung besteht ist im wei-
teren Verfahren zu klären. Ein entsprechendes Fachgutachten ist beauftragt. 
 
Vorbelastung Lichtimmissionen 
Lichtimmissionen sind bislang für das Planungsgebiet nicht relevant.  
 
Grün- und Freiflächen:  
Im Plangebiet sind keine öffentlichen Grün- und Freiflächen vorhanden.  
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Wegebeziehungen: 
Wegeverbindungen bestehen nur in Form eines betonierten Wirtschaftswegs 
am südlichen Rand des Planungsgebiets. 
 

6.4.9. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Sachgüter bestehen im Planungsgebiet in nur in Form eines betonierten Wirt-
schaftswegs am südlichen Rand des Planungsgebiets. 
Hinweise auf Kulturgüter liegen nicht vor. 
 

6.4.10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
rungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt:  
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6.5. Alternativenprüfung 
6.5.1. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-

führung der Planung 
Im Umweltbericht ist eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung als Vergleichsgrundlage für die Beurteilung der 
Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung zu erstellen. 
 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung des Vorhabens 

Schutzgut Auswirkungen 
Mensch Die bestehende Belastung durch Staub beim Bewirtschaften 

der landwirtschaftlichen Fläche im direkten Anschluss an die 
Wohnnutzung bleibt erhalten.  

Tiere und Pflan-
zen 

Es erfolgt weiterhin überwiegend eine intensive landwirtschaftli-
che Nutzung, die wenig Entwicklungsmöglichkeiten für Tiere 
und Pflanzen bietet.  

Boden Der Eintrag von Pflanzenschutz und Düngemitteln aufgrund der 
ackerbaulichen Nutzung bleibt bestehen.  

Wasser Der Eintrag von Pflanzenschutz und Düngemitteln aufgrund der 
ackerbaulichen Nutzung bleibt bestehen.  

Luft / Klima Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Die landwirtschaftli-
che Fläche bleibt als nächtliche Kaltluftproduktionsfläche beste-
hen. 

Landschaftsbild Das Planungsgebiet bleibt als Inselfläche zwischen Ortslage 
und Umgehungsstraße erhalten. 

Biologische Viel-
falt 

Bei einer Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung sind 
keine Veränderungen zu erwarten.  

Kultur- und Sach-
güter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten.  

FFH- und Vogel-
schutzgebiete 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen 

 
Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung ergibt sich aus Kapitel 6 des Umweltberichts.  
 

6.5.2. Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmög-
lichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen 
Nutzungsalternativen 
Vorhabenalternativen im Sinne von grundlegenden alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Planungsgebiet wurden im Rahmen der Flächennutzungs-
plan-Änderung nicht geprüft, da es einerseits Ziel der Planung ist, Wohnbau-
flächen zu entwickeln und andererseits eine andere Nutzung als eine Wohn-
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nutzung für das Planungsgebiet angesichts der gegebenen Erschließungssi-
tuation und der Nachbarschaft zu einem Wohngebiet nicht in Betracht kommt. 
 
Grundsätzliche Standortalternativen 
Standortalternativen für die geplanten Nutzungen wurden im Vorfeld der Flä-
chenauswahl betrachtet.  
Im Innenbereich der Stadt Viernheim stehen Baulücken oder zu Wohnzwe-
cken umnutzbare Gewerbebrachen nur in einem Umfang zur Verfügung, der 
zur Deckung der gegebenen Baulandnachfrage nicht ausreichend ist.  
Die im Flächennutzungsplan noch dargestellten, aber noch nicht entwickelten 
Wohnbauflächen im Westen der Stadt können in Teilbereichen aufgrund noch 
bestehender konkurrierender Nutzungsansprüche nicht zeitnah umgesetzt 
werden. Daher wird eine Neuausweisung von Flächen erforderlich. 
Neuausweisungen von Flächen im Westen und Süden der Stadt scheiden 
aufgrund der dort verlaufenden Autobahnen aus. Im Norden bildet der Wald 
eine Siedlungsgrenze. Daher ist eine weitere bauliche Entwicklung nur im Os-
ten der Stadt möglich. 
Kleinräumig wären auch andere Flächen am östlichen Stadtrand als Flächen-
alternativen denkbar. Jedoch sind führen diese Flächen nicht zu geringeren 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Die Flächen unterliegen jedoch hö-
heren Belastungen durch Verkehrsimmissionen. 
 

6.6. Beschreibung der Umweltauswirkungen des Planungsvorhabens 
6.6.1. Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Planung kommt es zu einer Versiegelung bislang offener Bodenflä-
chen auf insgesamt bis zu ca. 3,0 ha Fläche.  
Mit der Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktionen (natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für 
Schadstoffe, Standort für die natürliche Vegetation) vollständig verloren. 
 

6.6.2. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
Durch die Planung kommt es zu einer Versiegelung bislang offener Bodenflä-
chen auf insgesamt bis zu ca. 3,0 ha. 
Diese Fläche geht somit als Versickerungsfläche verloren; die Grundwasser-
neubildung wird unterbrochen. 
Durch Maßnahmen des Niederschlagswassermanagements (Versickerung, 
Rückhaltung) können die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung bzw. 
auf das Kanalisations- und somit auf das angrenzende Gewässernetz jedoch 
vermieden oder zumindest reduziert werden.  
 

6.6.3. Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 
Durch das Vorhaben gehen auf einer Fläche von ca. 3,0 ha die bisherige luft-
hygienische und kleinklimatische Ausgleichswirkung verloren. 
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Für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung entfällt eine damit kleinkli-
matische Ausgleichsfläche, die bei klimatisch problematischen Wetterlagen zu 
einer Reduzierung der Überhitzung und zu einer Verbesserung des lokalen 
Kleinklimas beiträgt. 
 

6.6.4. Auswirkungen auf das Schutzgut Vegetation und Fauna 
Durch die Planumsetzung kommt es zu einem Verlust von Vegetationsflächen. 
Betroffen davon sind allerdings nur intensiv landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Eine besondere Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna kommt 
den Flächen nicht zu.  
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Ar-
ten ergibt sich nicht. Allerdings kann es bei den umgebenen Gehölzstrukturen 
zu verstärkten Störungen dort vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
kommen. 
 

6.6.5. Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/Erlebnispotenzial 
Mit der Realisierung des Vorhabens ist kein Verlust von Flächen besonderer 
Vielfalt, Eigenart oder Schönheit verbunden.  
Vielmehr erfolgt mit Verwirklichung des Planungsvorhabens eine städtebauli-
che Abrundung des Baugebiets Bannholzgraben.  
 

6.6.6. Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 
Auswirkungen auf Kulturgüter sind nicht zu erwarten. 
Auswirkungen auf Sachgüter ergeben sich nur durch den Verlust eines beto-
nierten Wirtschaftswegs, der jedoch als Wegeverbindung im Zuge der Umset-
zung der Planung – gegebenenfalls an anderer Stelle – weder ersetzt werden 
wird. 
 

6.6.7. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
Immissionsbelastung Schall 
Wird im weiteren Verfahren nach Prüfung der Auswirkungen durch die nord-
östlich gelegenen landwirtschaftlichen Aussiedlungen ergänzt. 
 
Geruchsbelastung 
Wird im weiteren Verfahren nach Prüfung der Auswirkungen durch die nord-
östlich gelegenen landwirtschaftlichen Aussiedlungen ergänzt. 
 
Erholung 
Nachteilige Auswirkungen auf Erholungsinfrastrukturen ergeben sich nicht. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass die bislang gegebenen Wegeverbin-
dungen wieder hergestellt werden. 
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6.7. Weitere Belange des Umweltschutzes 
6.7.1. Technischer Umweltschutz (Abfall/Abwasser) 

Mit Umsetzung des Vorhabens entstehen Nutzungen mit zusätzlichem 
Schmutzwasseraufkommen. Nähere Angaben hierzu können auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung jedoch nicht getroffen werden. 
Gleiches gilt auch in Hinblick auf das zu erwartende Abfallaufkommen. 
 

6.7.2. Energie 
Mit Umsetzung des Vorhabens entstehen Nutzungen mit zusätzlichem Ener-
giebedarf. Nähere Angaben zum zu erwartenden Energiebedarf können auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung jedoch nicht getroffen werden. 
 

6.8. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 
Mit der vorgesehenen Nutzung einer  intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Fläche kann der Eingriff in Natur und Landschaft bereits auf der Ebene der 
Flächenauswahl gering gehalten werden.  
Weitere Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verminderung des Eingriffs 
sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht möglich. Die genaue Be-
stimmung der zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des 
nachfolgenden  Bebauungsplanverfahrens.  
Gleiches gilt auch für Maßnahmen zum Immissionsschutz. 
 

6.9. Zusätzliche Angaben 
6.9.1. Abfallerzeugung, -beseitigung und –verwertung 

Im Rahmen des Umweltberichts können keine näheren Angaben über die im 
Bereich des Planungsgebiets künftig zu erwartende Abfallerzeugung gemacht 
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass vorrangig typischen Sied-
lungsabfälle anfallen werden.  
 

6.9.2. Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-
wandels 
Die geplanten Vorhaben weisen keine besondere Anfälligkeit gegenüber den 
Folgen des Klimawandels auf.  
 

6.9.3. Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt 
Durch die geplanten Vorhaben ergeben sich keine besonderen Risiken für das 
kulturelle Erbe. Dies gilt auch in Hinblick auf mögliche Risiken durch Unfälle 
oder Katastrophen.  
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung als Wohnbaufläche sind keine unge-
wöhnlichen oder wesentlichen Risiken für die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt zu erwarten, die über das normale Lebensrisiko hinausgehen. 
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6.9.4. Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-

ter Plangebiete 
Im näheren Umfeld des Planungsgebiets sind keine weiteren Planungen vor-
gesehen. Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete sind daher nicht zu erwarten. 
 

6.9.5. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Anga-
ben aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 
Grundproblem bei der Zusammenstellung der Angaben der Umweltauswir-
kungen des Vorhabens ist, dass in einem Flächennutzungsplanverfahren nur 
die flächenhafte Darstellung bestimmter Nutzungen erfolgen kann. Die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes sind nicht auf eine direkte Umsetzung 
ausgelegt. Es werden rahmensetzende Vorgaben getroffen, die in unter-
schiedlicher Weise und in unterschiedlicher Intensität in nachgeordneten Pla-
nungsverfahren ausgenutzt werden können. Insofern muss der Umweltbericht 
auf den gemäß den Darstellungen des Flächennutzungsplanes realistischer-
weise anzunehmenden ungünstigsten Fall abheben. In der Realität können die 
negativen Umweltauswirkungen im Einzelfall geringer ausfallen. 
. 

6.9.6. Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren 
Die Bestandsaufnahme und –analyse der Umweltsituation im Bereich des 
Plangebietes erfolgte mittels Ortsbegehungen und Recherche einschlägiger 
Fachliteratur und -gesetze.  
Für das Artenschutzgutachten waren keine technischen Verfahren anzuwen-
den. 
 

6.9.7. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 
Durch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes ergeben sich nicht un-
mittelbar erhebliche Umweltauswirkungen für das Plangebiet. Erst aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungspläne enthalten in der Regel 
rechtsverbindliche Festsetzungen, die auf einen unmittelbaren Vollzug ange-
legt sind. Eine Überwachung der erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen 
kann sich im Rahmen des Flächennutzungsplanes nur auf die vorgeschriebe-
ne allgemeine Überprüfung des Flächennutzungsplanes gemäß § 5 BauGB 
erstrecken. 
 

6.9.8. Referenzliste der für den Umweltbericht herangezogen Quellen 
Für den Umweltbericht wurden folgende Quellen herangezogen: 
 Landschaftsplan der Stadt Viernheim, erstellt von der BMH Planungsge-

sellschaft mbH, 2012 
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 Artenschutzkurzbericht zum Bebauungsplan "Erweiterung Wohnbebauung 
Bannholzgraben" in der Stadt Viernheim“, erstellt durch das Büro ÖKO-
PLANUNG, Juni 2017 
 wird ergänzt 

 
6.10. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Änderung zum Flächennutzungsplan dient der Vorbereitung einer Erweite-
rung des Baugebiets Bannholzgraben um ca. 5,3 ha. Es sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine verdichtete Wohnbebauung mit einer 
Mischung aus Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern in Form von Einzel-, Dop-
pel- und Reihenhäusern geschaffen werden. Hierzu wird parallel zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans auch eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. 
Betroffen von der Planung ist eine bislang intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Fläche, der keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt zukomme. 
Dennoch kommt es durch die zu erwartenden Versiegelungen auf ca. 3,0 ha 
Fläche zu nachhaltigen Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft. 
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7. Zusammenfassende Erklärung 
Gemäß § 6 (5) BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine Zusammenfassende 
Erklärung beizufügen, die erläutert, in welcher Art und Weise die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Flä-
chennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan 
nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

 
7.1. Zielsetzung der Planung 

Die Änderung zum Flächennutzungsplan dient der Vorbereitung einer Erweite-
rung des Baugebiets Bannholzgraben um ca. 5,3 ha. Es sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine verdichtete Wohnbebauung mit einer 
Mischung aus Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern in Form von Einzel-, Dop-
pel- und Reihenhäusern geschaffen werden. Hierzu wird parallel zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans auch eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. 
 

7.2. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Umweltbelange wurden insbesondere dadurch berücksichtigt, dass für die 
weitere wohnbauliche Entwicklung eine Flächenvorgesehen wird, der keine 
besondere Bedeutung für den Naturhaushalt zukommt. 

 
7.3. Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Wird im Rahmen des weiteren Verfahrens ergänzt. 
 

7.4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Nutzungsalternativen 
Vorhabenalternativen im Sinne von grundlegenden alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Planungsgebiet wurden im Rahmen der Flächennutzungs-
plan-Änderung nicht geprüft, da es einerseits Ziel der Planung ist, Wohnbau-
flächen zu entwickeln und andererseits eine andere Nutzung als eine Wohn-
nutzung für das Planungsgebiet angesichts der gegebenen Erschließungssi-
tuation und der Nachbarschaft zu einem Wohngebiet nicht in Betracht kommt. 
 
Grundsätzliche Standortalternativen 
Standortalternativen für die geplanten Nutzungen wurden im Vorfeld der Flä-
chenauswahl betrachtet.  
Im Innenbereich der Stadt Viernheim stehen Baulücken oder zu Wohnzwe-
cken umnutzbare Gewerbebrachen nur in einem Umfang zur Verfügung, der 
zur Deckung der gegebenen Baulandnachfrage nicht ausreichend ist.  
Die im Flächennutzungsplan noch dargestellten, aber noch nicht entwickelten 
Wohnbauflächen im Westen der Stadt können in Teilbereichen aufgrund noch 
bestehender konkurrierender Nutzungsansprüche nicht zeitnah umgesetzt 
werden. Daher wird eine Neuausweisung von Flächen erforderlich. 
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Neuausweisungen von Flächen im Westen und Süden der Stadt scheiden 
aufgrund der dort verlaufenden Autobahnen aus. Im Norden bildet der Wald 
eine Siedlungsgrenze. Daher ist eine weitere bauliche Entwicklung nur im Os-
ten der Stadt möglich. 
Kleinräumig wären auch andere Flächen am östlichen Stadtrand als Flächen-
alternativen denkbar. Jedoch sind führen diese Flächen nicht zu geringeren 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Die Flächen unterliegen jedoch hö-
heren Belastungen durch Verkehrsimmissionen. 

 
Viernheim, den ....................... 




